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Text 

TEIL B 

Inverkehrbringen 

Genehmigungspflicht 

§ 54. (1) Das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, 
bedarf der Genehmigung durch die Behörde; in dieser Genehmigung ist der vorgesehene 
Verwendungszweck anzugeben. 

(2) Das Inverkehrbringen eines bereits genehmigten Erzeugnisses zu einer anderen als der in der 
Genehmigung zum Inverkehrbringen genannten Verwendung bedarf einer gesonderten Genehmigung. 

(3) Eine Genehmigung für das In-Verkehr-Bringen von Erzeugnissen ist nach diesem Bundesgesetz 
nicht erforderlich 

 1. wenn zu deren Herstellung Erzeugnisse, deren In-Verkehr-Bringen bereits nach diesem 
Bundesgesetz genehmigt ist, bestimmungsgemäß verwendet werden oder wurden, 

 2. für Erzeugnisse, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über genetisch 
veränderte Lebensmittel und Futtermittel fallen. 

In diesen Fällen sind die §§ 55 bis 63 dieses Bundesgesetzes, ausgenommen § 62c Abs. 1, nicht 
anzuwenden. 

(4) Unbeschadet § 60 stehen der Genehmigung zum In-Verkehr-Bringen durch die Behörde 
Genehmigungen zum In-Verkehr-Bringen gleich, die von Behörden eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder des EWR in Anwendung der Richtlinie 90/220/EWG oder der Richtlinie 
2001/18/EG erteilt worden sind. 


